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Nachdem die Volksinitiative „Für die Ausschaffung krimineller Ausländer" 
(Ausschaffungsinitiative) am 28. November 2010 mit 52,3% Ja-Stimmen angenommen 
wurde, hat das Parlament die Verfassungsbestimmungen auf Gesetzesstufe konkretisiert 
und der Bundesrat die neuen Gesetzesbestimmungen auf den 1. Oktober 2016 in Kraft 
gesetzt. 

Während des Abstimmungskampfes und nach dem Nein zur Durchsetzungsinitiative liessen 
die Gegner der Durchsetzungsinitiative wie auch offizielle Stellen verlauten, dass mit dem 
"pfefferscharfen" Umsetzungsgesetz zur Ausschaffungsinitiative ab dem 1. Oktober 2016 
sehr viel mehr ausländische Straftäter die Schweiz verlassen müssten; im 
Abstimmungskampf kursierte eine Zahl des Bundesamts für Statistik (BFS) von 4'000 
Ausschaffungen pro Jahr. 

Gestützt auf Art. 66a Abs. 2 StGB kann das Gericht ausnahmsweise von einer 
Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen 
Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung 
gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht 
überwiegen. Der Vollzug der Landesverweisung wird zudem gestützt auf Art. 66d StGB in 
bestimmten Fällen aufgeschoben, so beispielsweise bei anerkannten Flüchtlingen. 

Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, nachvollziehen zu können, ob und wie gut die oben 
erwähnten Versprechungen eingehalten werden. Ich bitte deshalb den Regierungsrat um 
Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie viele Landesverweisungen wurden, gestützt auf die neuen Gesetzes-
bestimmungen (Art. 66a Abs. 1 lit. a - o StGB und Art. 66abis StGB), seit dem 
1. Okt. 2016 im Kanton Basel-Stadt ausgesprochen? Die Auflistung soll die 
Landesverweisungen unterteilt nach ausländerrechtlichem Status (L/G, B, C, N/F, 
Tourist, Illegal) ausweisen. 

2. Wie viele Ausschaffungen wurden, gestützt auf die neuen Gesetzesbestimmungen 
(Art. 66a Abs. 1 lit. a - o StGB und Art. 66abis StGB), seit dem 1. Okt. 2016 im Kanton 
Basel-Stadt ausgesprochen? Die Auflistung soll die Ausschaffungen unterteilt nach 
ausländerrechtlichem Status (L/G, B, C, N/F, Tourist, Illegal) ausweisen. 

3. Bei wie vielen Fällen kam die Härtefallregelung - gestützt auf die neuen 
Gesetzesbestimmung (Art. 66a Abs. 2 StGB) - seit dem 1. Okt. 2016 im Kanton Basel-
Stadt zur Anwendung? Die Auflistung soll die Anwendungen der Härtefallregelung 
unterteilt nach ausländerrechtlichem Status (L/G, B, C, N/F, Tourist, Illegal) und 
Deliktsart ausweisen. 

4. Bei wie vielen Fällen wurde die obligatorische Landesverweisung gemäss der neuen 
Gesetzesbestimmung (Art. 66d StGB) aufgeschoben? Die Auflistung soll die 
aufgeschobenen Landesverweisungen nach ausländerrechtlichem Status (L/G, B, C, 
N/F, Tourist, Illegal) und Deliktsart ausweisen. 

Beat K. Schaller 


